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Nr. 114. Rahmenraumprogramm für den Neu- und 
Umbau von Dienstwohnungen für die Pries
ter und für das Büro am Sitz des Leiters 

Vorwort 

Die Errichtung größerer pastoraler Räume im Erzbis
tum Paderborn gemäß Zirkumskriptionsgesetz des Erzbi
schofs vom 17.12.2009 (KA 2010, Nr. 2) macht es not
wendig, die Rahmenbedingungen für den Neu- und Um
bau von Dienstwohnungen für Priester sowie für das Büro 
am Sitz des Leiters neu festzulegen. 

1. Festlegung von Dienstwohnungen und des Büros am
Sitz des Leiters 

1.1 In den zukünftig 87 Pastoralen Räumen im Erzbis
tum Paderborn sind die Voraussetzungen für das Büro 
und die Dienstwohnungen für Priester sehr unterschied
lich. Der Bedarf an Dienstwohnungen für Priester wird 
vom Personaleinsatz in den jeweiligen Pastoralen Räu
men abhängen. 

1.2 Der Leiter der Zentralabteilung „Pastorales Perso
nal" legt gemeinsam mit dem Leiter des Pastoralen Rau
mes nach Rücksprache mit dem Dechanten den Dienst
sitz für die im Pastoralen Raum einzusetzenden Priester 
fest. Der bauliche Zustand der Immobilie und deren Lage 
sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

1.3 Grundsätzlich hat der Leiter das Pfarrhaus an sei
nem Einsatzort zu beziehen. 

1.4 Das Büro am Sitz des Leiters muss sich in der Nä
he dieser Dienstwohnung befinden. Hier ergeben sich 
zwei Möglichkeiten: 

a. Die Dienstwohnung des Leiters und das Büro am
Sitz des Leiters befinden sich in einem Haus. 

b. Die Dienstwohnung des Leiters und das Büro am
Sitz des Leiters befinden sich in zwei separaten Immobili
en, jedoch in enger räumlicher Nähe. 

2. Dienstwohnung für Priester

2.1 Zukünftig ist bei der Festlegung der Dienstwohnung 
zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Wohnformen 
für Priester im Bistum gewünscht werden. Eine Änderung 
der Raumplanungen für den Pastoralen Raum soll bei ei
nem Stellenwechsel grundsätzlich vermieden werden. Es 
bestehen folgende Möglichkeiten: 

a. Leiter und weitere Priester wohnen in separaten Im
mobilien, in der Regel in vorhandenen Pfarrhäusern im 
Pastoralen Raum. Bei Einsatz eines Neupriesters ist zu 
berücksichtigen, dass dieser in der Regel am Sitz des Lei
ters wohnen soll. 

b. Das Pfarrhaus am Sitz des Leiters oder eine andere
Immobilie im Pastoralen Raum ermöglicht mehreren 
Priestern den Bezug einer jeweils separaten Dienstwoh
nung in der Immobilie. 

c. Das Pfarrhaus eröffnet die Möglichkeit in „Vita com
munis" zu leben (Beispiel Letmathe). 

2.2 Beim Neubau oder bei der Renovierung von 
Dienstwohnungen für Priester sind allgemein gültige 
Bau-, Wohn- und Funktionsnormen zu berücksichtigen. 
Individuelle Wünsche und Ansprüche können in besonde
ren Fällen berücksichtigt werden. Auf eine individuelle 
Möblierbarkeit ist bei den Planungen zu achten, Einbau
möbel sind nicht vorgesehen. 

2.3 Grundsätzlich ist das Raumprogramm am Bestand 
auszurichten. Bei der Planung und Ausführung ist darauf 
zu achten, dass das Haus im Rahmen der Möglichkeiten 
und baulichen Gegebenheiten mit einem Mindestaufwand 
an Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten bewohnt 
werden kann. Durch geschickte Bemessung der Räume 
und durch eine gute Verteilung von Wand- und Fenster
flächen unter Einbeziehung des Blickes ins Freie (Garten) 
soll ein richtiges Maß zwischen Geborgenheit und Verbin
dung zum Umfeld gefunden werden, soweit der Bestand 
es zulässt. Bescheidenheit in der äußeren Form ist grund
sätzlich zu beachten. Die Planung und Ausführung hat in 
enger Abstimmung mit den Fachabteilungen im Erzbi
schöflichen Generalvikariat zu erfolgen. 

2.4 Befinden sich das Büro am Sitz des Leiters und 
dessen Dienstwohnung im selben Haus (1.4a), so ist auf 
die Wahrung der Privatsphäre und auf eine räumliche 
Trennung zu achten. 

2.5 Die Dienstwohnung des Priesters soll neben sei
nen privaten Räumen ein Gästezimmer mit Bad sowie ei
nen Wohnbereich für die Hausdame enthalten, der als 
separates Appartement ausgewiesen werden sollte. Eine 
direkte Verbindung zum Wohnbereich des Priesters ist 
gewünscht. 

2.6 Das steuerlich zugewiesene Dienstzimmer des 
Priesters grenzt an die Privaträume an. Dabei sind die mit 
der staatlichen Steuerverwaltung vereinbarten Standards 
und die Zuweisung durch das Erzbischöfliche Generalvi
kariat zu berücksichtigen. Das Dienstzimmer muss durch 
eine eindeutige Trennung des dienstlichen und privaten 
Bereichs mit einer klaren Zuordnung des Raumes zum 
dienstlichen Bereich erkennbar sein. 

3. Büro am Sitz des Leiters

Die Größe des Büros am Sitz des Leiters richtet sich 
nach der Größe und Struktur des Pastoralen Raumes so
wie nach den personellen Verhältnissen (hauptberufliche 












